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Oktober 2023 
 
Allianz Global Investors Fund – Allianz SDG Euro Credit  
 
Verschmelzung des Allianz Corps-Corent mit dem Allianz Global Investors Fund – Allianz SDG 
Euro Credit 
 
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber, 
 
Sie halten in Ihrem Wertpapierdepot Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz SDG Euro Credit. 
 
Warum erfolgt die Verschmelzung? 
 
Allianz Global Investors GmbH überprüft kontinuierlich die den Anlegern angebotenen 
Anlagemöglichkeiten, um sicherzustellen, dass die von uns aufgelegten und verwalteten Fonds den 
Bedürfnissen und Zielen unserer Kunden entsprechen und somit auch die erwartete Wertentwicklung 
erzielen. Bei dieser Prüfung werden jene Anlagemöglichkeiten berücksichtigt, die angesichts der 
aktuellen und zukünftigen Finanzmarkterwartungen unter den Gesichtspunkten der Wertentwicklung und 
der Risikoeinschätzung die beste Rendite für den Anleger erwarten lassen. Ziel der Konsolidierung ist die 
Straffung des Angebots innerhalb des Segments „EUR Unternehmensanleihen“. 
 
Durch die Übertragung aller Vermögensgegenstände des Allianz Corps-Corent in den Allianz Global 
Investors Fund – Allianz SDG Euro Credit wird ein größeres Fondsvolumen generiert. Dadurch kann die 
Strategie mit einem größeren Anlagevolumen umgesetzt werden. Dies liegt im Interesse der 
Anteilinhaber, da Marktchancen noch umfassender und flexibler genutzt werden können. 
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Der Verwaltungsrat der Allianz Global Investors GmbH und des Allianz Global Investors Fund ist daher 
nach sorgfältiger Erwägung zu dem Schluss gekommen, dass es im besten Interesse der Anteilinhaber 
liegt, den Fonds Allianz Corps-Corent (der „untergehende Fonds“) wie in der nachstehenden Tabelle 
dargelegt mit dem Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit (der „aufnehmende Teilfonds“) 
zu verschmelzen: 
 
 

Name des Fonds 

Untergehender Fonds Aufnehmender Teilfonds 

Allianz Corps-Corent Allianz Global Investors Fund - 
 Allianz SDG Euro Credit 

Anteilklassen 

Anteilklasse ISIN / WKN Anteilklasse ISIN / WKN 

P (EUR) DE0005316285 / 531628 P7 (EUR) LU1518687030 / A2DGKZ 

W (EUR) DE000A2DU107 / A2DU10 W (EUR) LU0709024359 / A1JPNN 

Verschmelzungsdatum 28. November 2023 

 
Auswirkungen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit 
 
Die Verschmelzung verursacht keine wesentlichen wirtschaftlichen Veränderungen für Anleger des 
aufnehmenden Teilfonds. Eine vollständige Liste der aktuell für den aufnehmenden Teilfonds verfügbaren 
Anteilklassen finden Sie unter https://regulatory.allianzgi.com. Das Risikoprofil und die Anlageziele 
bleiben unverändert. Ihnen werden in Verbindung mit der Verschmelzung keine zusätzlichen Kosten 
berechnet. 
 
Verschmelzungsverfahren 
 
Am Verschmelzungsdatum werden Anlegern im untergehenden Fonds Anteile des aufnehmenden 
Teilfonds gutgeschrieben. Dafür erhält der aufnehmende Teilfonds die Vermögensgegenstände und 
Verbindlichkeiten des untergehenden Fonds. Daraus ergibt sich keine Änderung der Anlagestruktur des 
aufnehmenden Teilfonds. 
 
Die gesamte Verschmelzung wird von einem Abschlussprüfer geprüft. Wir übermitteln Ihnen auf Anfrage 
kostenlos die vom Abschlussprüfer genehmigten Verschmelzungsberichte. Wenn Sie nicht mit der 
geplanten Verschmelzung einverstanden sind, können Sie Ihre Anteile am aufnehmenden Teilfonds auf 
die übliche Art und Weise kostenlos zurückgeben. 
 
Gesetzliche Verkaufsunterlagen 
 
Exemplare der Basisinformationsblätter und des Verkaufsprospekts sind bei Ihrem Berater erhältlich. 
Darüber hinaus sind sie auf Anfrage während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos am Sitz der 
Gesellschaft sowie bei der Verwaltungsgesellschaft und den Informationsstellen in allen Ländern, in 
denen der Teilfonds für den öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, zugänglich bzw. verfügbar. Diese 
Dokumente sind auch im Internet unter https://regulatory.allianzgi.com erhältlich. 
 
Für in der Bundesrepublik Deutschland ansässige Anleger wurde die Verschmelzung zudem am 20. 
Oktober 2023 in der Börsen-Zeitung veröffentlicht. 
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Mit freundlichen Grüßen 
Der Verwaltungsrat 
 
 
 
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des Originaldokuments. Für den Fall von Unstimmigkeiten oder 
Mehrdeutigkeiten hinsichtlich der Auslegung der Übersetzung ist die englischsprachige Originalfassung 
ausschlaggebend, solange dies nicht gegen die örtlichen Gesetze der betreffenden Rechtsordnung 
verstößt. 


